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1. Zusammenfassung 

Der Grosse Rat gibt dem Regierungsrat im Sozialhilfegesetz1 die Möglichkeit, die Sozialdienste 

durch Verordnung zur Nutzung eines festgelegten Fallführungssystems zu verpflichten.2 In der 

Folge hat der Grosse Rat einem Objektkredit für die Beschaffung, Realisierung und Einführung 

des «Neuen Fallführungssystems im Kanton Bern (NFFS)»3 zugestimmt. Mit der vorliegenden 

Teilrevision der SHV wird als dritter Schritt die Pflicht der Trägerschaften der Sozialdienste zur 

Nutzung des vom Amt für Integration und Soziales (AIS) festgelegten Fallführungssystems und 

die Grundlagen für eine Betriebsorganisation geschaffen. Zudem sollen für die Zeit nach der 

Einführungsphase auf Verordnungsstufe Regelungen bezüglich der Finanzierung der Betriebs- 

und Weiterentwicklungskosten von NFFS verankert werden. 

 
 
1
 Gesetz vom 11. Juni 2001 über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG; BSG 860.1)  

2
 Art. 57k i. V. m. Art. 79 Abs. 1 Bst. f und Art. 80 Abs. 1 Bst. k SHG 

3
 Vgl. Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion: Ausgabenbewilligung für die Beschaffung, Realisierung und Einführung des «Neuen Fallführungs-

systems im Kanton Bern (NFFS)». Objektkredit 2024 bis 2028 (Link Stand Juni 2025). 

https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=d559336255a14bc58cb9f616b99e2d69
https://www.gr.be.ch/de/start/geschaefte/geschaeftssuche/geschaeftsdetail.html?guid=d559336255a14bc58cb9f616b99e2d69
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Für Aufgaben, welche die Sozialdienste gemäss besonderer Gesetzgebung erfüllen (insbeson-

dere Bereiche Kindes- und Erwachsenenschutz und Familienpflege) kann die Pflicht zur Nut-

zung von NFFS und die Finanzierung der Betriebskosten erst geregelt werden, wenn die Anpas-

sung der entsprechenden gesetzlichen Grundlagen (KESG4 und KFSG5) erfolgt ist. Diese An-

passungen sollen als indirekte Änderungen im Rahmen der Totalrevision des Sozialhilfegeset-

zes erfolgen. Auch eine Verpflichtung der weiteren vorgesehen Nutzerorganisationen (insb. 

kommunale Dienste und Leistungserbringer von Angeboten der beruflichen und sozialen In-

tegration) ist nicht Teil dieser Vorlage. 

Die Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV)6 wird dahingehend teilrevidiert, als 

dass der für die Ausrichtung der Prämienverbilligung notwendige Datentransfer zwischen den 

Sozialdiensten und dem Amt für Sozialversicherungen (ASV) neu über NFFS stattfindet. 

Weiterführende Informationen zu NFFS sind unter dem Link Neues Fallführungssystem im Kan-

ton Bern (NFFS) abrufbar.7 

2. Ausgangslage 

Im Kanton Bern werden heute im Vollzug der Sozialhilfe, dem Kindes- und Erwachsenenschutz 

und der Arbeitsintegration unterschiedliche Fallführungssysteme für die Fallbearbeitung einge-

setzt. Die Sozialdienste arbeiten heute mit fünf verschiedenen Fallführungssystemen. Im Kan-

ton Bern besteht deswegen eine grosse Heterogenität in der Fallführung der Sozialdienste. Ent-

sprechend gross sind die Unterschiede im Vollzug. Sowohl bei den kantonalen Kindes- und Er-

wachsenenschutzbehörden (KESB), die an allen Standorten mit demselben System arbeiten, 

als auch bei den Partnern für Arbeitsintegration kommen nochmals andere Fallführungssysteme 

zum Einsatz. Grundsätzlich verfügt jede Organisation über ihr eigenes Fallführungssystem, das 

auf ihre individuellen Bedürfnisse angepasst ist. 

Auch die Verantwortlichkeiten für diese Fallführungssysteme und deren Finanzierung sind je 

nach Anwendungsbereich unterschiedlich geregelt. Für die Fallführungssysteme bei den Sozial-

diensten sind die Gemeinden zuständig, für das System bei der KESB der Kanton. Für die Fall-

führungssysteme in der Arbeitsintegration sind die heutigen Partner für die Beschäftigungs- und 

Integrationsangebote der Sozialhilfe (BIAS-Partner) zuständig, wobei die entsprechenden Kos-

ten vom Kanton via Leistungsverträge abgegolten und dem Lastenausgleich Soziales zugeführt 

werden. All diese Systeme sind heute nicht untereinander vernetzt. 

Damit die Sozialdienste, die KESB und die Partner für Arbeitsintegration ihre Aufgaben wahr-

nehmen können, benötigen sie eine Vielzahl an Informationen von anderen Behördenstellen 

und Institutionen. Das Sammeln und Aufbereiten dieser Informationen ist aufwändig und erfolgt 

heute oft manuell. Eine Digitalisierung dieser administrativen Prozesse ist in der heutigen hete-

rogenen Systemlandschaft sehr schwierig und aufwändig. 

Vor diesem Hintergrund wurde unter der Leitung der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdi-

rektion (GSI) und der Direktion für Inneres und Justiz (DIJ) das Programm NFFS gestartet. Die 

Federführung für das Programm liegt bei der GSI. Die GSI und die DIJ haben im Rahmen die-

ses Programms ein einheitliches Fallführungssystem beschafft und bereiten dessen Einführung 

vor. NFFS soll zukünftig bei rund 85 Organisationen tagtäglich eingesetzt werden. 

 
 
4
 Gesetz vom 1. Februar 2012 über den Kindes- und Erwachsenenschutz (KESG; BSG 213.316) 

5
 Gesetz vom 3. Dezember 2020 über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf (KFSG; BSG 213.319) 

6
 Kantonale Krankenversicherungsverordnung vom 25. Oktober 2000 (KKVV; BSG 842.111.1) 

7
 Link Stand 2. Juni 2025 

https://www.gsi.be.ch/de/start/ueber-uns/amt-fuer-integration-und-soziales/projekte-ais/neues-fallfuehrungssystem-fuer-die-sozialdienste-im-kanton-bern.html
https://www.gsi.be.ch/de/start/ueber-uns/amt-fuer-integration-und-soziales/projekte-ais/neues-fallfuehrungssystem-fuer-die-sozialdienste-im-kanton-bern.html
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Am 30. November 2023 hat der Grosse Rat einem Objektkredit von 52 Millionen Franken für die 

Beschaffung, Realisierung und Einführung des NFFS von 2024 bis 2028 zugestimmt. Mit die-

sem Entscheid konnten die Realisierungsarbeiten für NFFS anfangs 2024 gestartet werden. Die 

ersten Sozialdienste führen NFFS im Rahmen von Pilotprojekten bereits im Jahr 2025 ein. 

Die Hauptziele des NFFS sind die Reduktion der administrativen Aufwände bei den fallführen-

den Stellen, eine bessere Übersicht über die Sozialhilfe, die Arbeitsintegration und den Kindes- 

und Erwachsenenschutz für Kanton und Gemeinden, und die Einsparung von Infrastrukturkos-

ten bei den Sozialdiensten. Damit besteht keine Absicht, Personal bei den fallführenden Stellen 

abzubauen. Zudem sollen mit NFFS weder die heutige Aufgabenteilung noch die Organisations-

strukturen der Sozialdienste grundsätzlich verändert werden. 

NFFS soll auch für Aufgaben, welche die Sozialdienste gemäss besonderer Gesetzgebung er-

füllen, verwendet werden. Dabei handelt es sich insbesondere um Aufgaben, welche sie als 

kommunale Dienste im angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz und der Familienpflege 

erfüllen.8 Die gesetzliche Grundlage, dass die entsprechenden kommunalen Dienste – unab-

hängig davon, ob es sich dabei um einen Sozialdienst oder eine andere kommunale Stelle han-

delt – zur Verwendung von NFFS verpflichtet werden können, wird erst mit der indirekten Ände-

rung des KESG und des KFSG im Rahmen der SHG-Revision geschaffen. 

Aktuell melden die Sozialdienste dem ASV die Daten, die für den Vollzug der Prämienverbilli-

gung notwendig sind, über eine vom ASV zur Verfügung gestellte Plattform. Mittels einer Teilre-

vision der KKVV soll ermöglicht werden, dass diese Datenbekanntgabe neu über NFFS erfolgen 

kann. 

3. Erläuterungen zu den Artikeln 

3.1 Verordnung über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfeverordnung, SHV) 

Ingress 

Soweit im Bereich der Leistungsangebote der beruflichen und sozialen Integration NFFS ver-

wendet wird, entfallen bei den Leistungsvertragspartnern die Kosten für ihre Fallführungssys-

teme. Anstatt über die Beträge an die Leistungserbringer (vgl. Art. 119 SLG9 und Art. 84 SLV10) 

sollen die entsprechenden Kosten vom Kanton künftig gestützt auf den neuen Artikel 32d (i. V. 

m. Art. 23i Abs. 1 und Art. 23k Abs. 1 Bst. a) dem Lastenausgleich Soziales zugeführt werden. 

Bei Artikel 32d handelt es sich auch um eine Ausführungsbestimmung nach Artikel 119 Absatz 

2 SLG, weshalb diese Gesetzesgrundlage in den Ingress aufzunehmen ist. 

Abschnitt 2a  Fallführungssystem (neu) 

Artikel 23e Festlegung und Verpflichtung 

Der Regierungsrat kann die Trägerschaften der Sozialdienste durch Verordnung verpflichten, 

ein von der zuständigen Stelle der GSI festgelegtes Fallführungssystem zu verwenden.11 Die 

Verpflichtung kann darin bestehen, dasjenige System zu verwenden, das die GSI als einziges 

 
 
8
 Vgl. Art. 22 KESG und Art. 23 KFSG 

9
 Gesetz vom 9. März 2021 über die sozialen Leistungsangebote (SLG; BSG 860.2) 

10
 Verordnung vom 24. November 2021 über die sozialen Leistungsangebote (SLV; BSG 860.21) 

11
 Art. 57k SHG 
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System genehmigt und somit als einheitliches Fallführungssystem festlegt, oder sie kann darin 

bestehen, eines von verschiedenen genehmigten Systemen zu verwenden. Wird ein einziges, 

einheitliches Fallführungssystem festgelegt, sind die entsprechenden anrechenbaren Aufwen-

dungen lastenausgleichsberechtigt.12 

Die vorliegende Teilrevision sieht vor, dass das AIS mit NFFS ein einziges Fallführungssystem 

festlegt und bereitstellt (Art. 23e Abs. 1). Die Festlegung wird mittels einer BSIG-Weisung13 er-

folgen. Die Trägerschaften der Sozialdienste sind alsdann verpflichtet, dieses Fallführungssys-

tem zu verwenden (Art. 23e Abs. 2). 

Artikel 23f Verantwortung 

Das AIS trägt die Verantwortung nach Artikel 8 Absatz 2 Datenschutzgesetz (KDSG)14. Es ist 

zuständig für den Betrieb, die Wartung und den Support des Fallführungssystems. Für die kor-

rekte Benutzung des Fallführungssystems inklusive der korrekten Datenbearbeitung verantwort-

lich bleiben aber die einzelnen Nutzerorganisationen, insbesondere die einzelnen Sozialdienste. 

Eigentümer der Daten bleiben die Nutzerorganisationen. 

Artikel 23g Betriebsorganisation 

Aktuell ist die Betriebsorganisation und der Betrieb des jeweiligen Fallführungssystems jedem 

Sozialdienst selbst überlassen. Mit NFFS gibt es zukünftig eine gemeinsame Betriebsorganisa-

tion, die sich aus Vertretenden von Nutzerorganisationen zusammensetzt. Als Nutzerorganisa-

tion gilt jede Behörde oder Stelle, die NFFS verwendet. Diese Betriebsorganisation wird im Rah-

men des Programms NFFS bereits zu Beginn der Einführungsphase konstituiert. 

In der Betriebsorganisation wird berücksichtigt, dass einerseits ein einheitliches, zentrales Liefe-

ranten- und Servicemanagement für das neue Fallführungssystem gewährleistet ist. Diese Auf-

gaben werden von der GSI übernommen. Sie tritt als alleinige Verhandlungspartnerin gegen-

über der Erstellerin oder dem Ersteller (= Softwarelieferantin oder Softwarelieferant) und der 

Betreiberin oder dem Betreiber auf. Im Weiteren sorgt die Betriebsorganisation dafür, dass ein 

ausreichender Support gewährleistet ist und die Weiterentwicklung nach den Erfordernissen der 

Nutzerorganisationen sichergestellt werden kann. Dafür müssen die Nutzerorganisationen und 

die Finanzträger massgeblich in die zukünftige Betriebsorganisation eingebunden sein, sodass 

sie ihre Anliegen an die Nutzung und den Betrieb des Systems einbringen und die Weiterent-

wicklung von NFFS mitgestalten können. Zusätzlich zu den Sozialdiensten sollen dereinst ins-

besondere auch folgende Nutzerorganisationen NFFS verwenden: 

 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) 

 Fachstelle Sozialrevisorat des AIS (FASR) 

 Dritte, die gestützt auf einen Leistungsvertrag mit der GSI Sozialinspektionen durchführen  

(aktuell: Verein Sozialinspektion15) 

 Kantonales Jugendamt (KJA) 

 
 
12

 Art. 79 Abs. 1 Bst. f und Art. 80 Abs. 1 Bst. k SHG 
13

 Bernische Systematische Information Gemeinden (BSIG) 
14

 Datenschutzgesetz vom 19. Februar 1986 (KDSG; BSG 152.04) 
15

 Sozialinspektion Kanton Bern – Willkommen (Link Stand September 2024) 

https://www.sozialinspektion.ch/de/
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 Kommunale Dienste nach Artikel 22 KESG und nach Artikel 23 KFSG (dies sind häufig die 

Sozialdienste) 

 Leistungserbringer von Angeboten der beruflichen und sozialen Integration nach Artikel 64 

ff. SLG 

Je nach Weiterentwicklung von NFFS ist es möglich, dass zukünftig auch weitere Organisatio-

nen NFFS nutzen werden. Um dieser Konstellation gerecht zu werden, wurde eine Betriebsor-

ganisation definiert, für die mit der vorliegenden Vorlage eine erste rechtliche Grundlage ge-

schaffen wird. 

Absatz 1 

Mit der Einführung des einheitlichen Fallführungssystems wird eine gemeinsame Betriebsorga-

nisation geschaffen. Die Betriebsorganisation als Ganzes soll den Betrieb, die Wartung und den 

Support sowie die Weiterentwicklung des einheitlichen Fallführungssystems sicherstellen. Damit 

werden alle relevanten Prozesse zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebs und zur Si-

cherstellung einer nutzungsorientierten Weiterentwicklung über diese Betriebsorganisation ab-

gewickelt. Der französischsprachige Teil des Kantons soll in der Betriebsorganisation angemes-

sen vertreten sein. 

Absatz 2 

Buchstabe a 

Für die Betriebsorganisation soll die folgende Organisationsstruktur eingerichtet werden: 

 

Das Führungsgremium ist für die strategischen und operativen Führungsaufgaben zuständig 

und soll im Rahmen der bewilligten Ausgaben insbesondere über Modalitäten des Betriebs und 

der Weiterentwicklung des Fallführungssystems befinden (in Bezug auf die Betriebsorganisation 

und insbesondere das Führungsgremium gelten die ordentlichen Bestimmungen des Finanz-

haushaltsrechts). 

Das Führungsgremium setzt sich aus je drei Vertreterinnen und Vertretern der GSI, der DIJ, der 

Gemeinden und der Sozialdienste zusammen. Die Partner der Arbeitsintegration werden dann 

ins Führungsgremium eingebunden, wenn sie das System nutzen. Nebst diesen Organisationen 

sind die Product Ownerin oder der Product Owner und die Servicemanagerin oder der Service-

manager Mitglieder des Führungsgremiums mit beratender Stimme. 
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Das Gremium entscheidet über 

- die Weiterentwicklungsroadmap, 

- die Ablösung des Budgets für den Betrieb und die Weiterentwicklung im laufenden Jahr, 

- grössere oder umstrittene Investitionen im Rahmen der bewilligten Ausgaben und 

- die personelle Zusammensetzung von Arbeitsgruppen und Teams. 

Es verabschiedet Lieferantenverträge und Service Level Agreements mit den Lieferanten und 

Betreibern und ist Eskalationsstelle bei wesentlichen Betriebsstörungen oder suboptimalen Be-

triebsprozessen. 

Im Rahmen der laufenden Totalrevision des Sozialhilfegesetzes soll das Führungsgremium zu-

sätzlich die Kompetenz erhalten, verbindliche Vorgaben zur Handhabung und Nutzung von 

NFFS und zur Einheitlichkeit der Archivierung zu machen. Weitergehende Regelungen zum 

Führungsgremium werden daher erst im Rahmen der SHG-Totalrevision respektive der damit 

erforderlichen Totalrevision der Sozialhilfeverordnung erlassen. 

Buchstabe b 

Im operativen Bereich sollen ein zentrales Product Ownership und Servicemanagement beim 

Kanton an-gesiedelt werden. Die Product Ownerin oder der Product Owner führt den fachlichen 

Bereich der NFFS-Betriebsorganisation, sammelt, konkretisiert und priorisiert die Anliegen und 

Anforderungen der Nutzerorganisationen und sorgt dafür, dass diese ins Product Backlog und 

geordnet ins Change- und Releasemanagement einfliessen. Im Weiteren unterstützt die Product 

Ownerin oder der Product Owner die Super User bei der Wahrnehmung des First Level Suppor-

tes in den Nutzerorganisationen. 

Buchstabe c 

Die Servicemanagerin oder der Servicemanager führt den IT-Bereich der Betriebsorganisation. 

Diese Rolle ist insbesondere fürs Lieferanten- und Service-Level-Management verantwortlich 

und führt den Softwarelieferanten und die Betreiberfirma. Die Servicemanagerin oder der Ser-

vicemanager ist für die Definition und die Pflege der Betriebsprozesse zuständig und sorgt da-

mit für einen einwandfreien Betrieb. 

Buchstaben d und e 

Der Softwarelieferant (Erstellerin oder Ersteller) und die Betreiberfirma sind Teil der Betriebsor-

ganisation und werden durch die Servicemanagerin oder den Servicemanager geführt. Sie ver-

fügen über kein Mitbestimmungsrecht. 

Absatz 3 

Das Führungsgremium kann zur Sicherstellung des Betriebs von NFFS weitere Teams einset-

zen. Aktuell sind insbesondere ein Vorgabenteam, ein Anwenderteam und mehrere Fachteams 

vorgesehen: 

Das Vorgabenteam arbeitet Vorgaben zur Nutzung von NFFS aus und analysiert bei bevorste-

henden Rechtsanpassungen deren allfälligen Auswirkungen auf NFFS. In diesem Team sind 

der Kanton und die Nutzerorganisationen vertreten. 

Das Anwenderteam sammelt und konkretisiert neue Bedürfnisse und Anforderungen an NFFS 

und ist für die Schulung der Anwenderinnen und Anwender zuständig. Dieses Team setzt sich 

ebenfalls aus Vertretenden der Nutzerorganisationen zusammen. 
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Die Fachteams unterstützen das Vorgaben- und Anwenderteam bei der Bearbeitung von fach-

spezifischen Fragestellungen.  

Bei Bedarf können zudem spezialisierte Personen (Fachspezialistinnen und Fachspezialisten) 

beigezogen werden. So wird das Vorgabenteam beispielsweise bei der Erarbeitung und späte-

ren Anpassungen der Vorgaben für eine einheitliche Ablage hinsichtlich der Archivierung Spezi-

alistinnen oder Spezialisten des Staatsarchivs beiziehen. 

Artikel 23h Betriebskosten 

Absatz 1 

Die Betriebskosten setzen sich aus Sachaufwänden (Lizenzen, Support, Weiterentwicklungs- 

und Betriebskosten usw.) und aus Personalaufwänden zusammen, die im Rahmen der Be-

triebsorganisation bei verschiedenen Stellen anfallen. Die anrechenbaren Kosten Dritter werden 

durch Leistungsvereinbarungen geregelt, welche sich innerhalb des Rahmens der jeweiligen 

Budgets und Ausgabenbewilligungen bewegen. 

Buchstabe a 

Die jährlichen Betriebskosten der Betreiberin, der Bedag Informatik AG, werden über ein Ser-

vice Level Agreement (SLA) festgelegt. In dieser SLA verpflichtet sich die Betreiberin, das von 

der GSI definierte Service Level zu den festgelegten Preisen zu gewährleisten. Das Service Le-

vel beinhaltet die garantierte Verfügbarkeit des Betriebs und des Supports sowie die Reaktions-

zeiten bei Störungen und Systemunterbrüchen. Für NFFS wird das Service Level anhand der 

Erfordernisse der Nutzerorganisationen und der verfügbaren finanziellen Mittel festgelegt.  

Buchstabe b 

Die Softwarelieferantin, die Glaux Group AG, ist vertraglich verpflichtet, das System NFFS zu 

warten und damit die einwandfreie Lauffähigkeit des Systems auf der definierten Betriebsplatt-

form zu gewährleisten. Damit wird auch sichergestellt, dass NFFS beim Update einzelner Sys-

temkomponenten, beispielsweise bei einem neuen Release der Datenbanksoftware, weiterhin 

funktioniert. Die GSI hat mit der Softwarelieferantin einen Wartungsvertrag über die folgenden 

13 Jahre abgeschlossen. Nebst der Wartung ist die Softwarelieferantin für den Second Level 

Support verantwortlich. Diese Leistungen wurden ebenfalls festgelegt. 

Buchstabe c 

In NFFS werden besonders schützenswerte Personendaten nach Artikel 3 KDSG geführt. Die 

Gewährleistung der Informationssicherheit und des Datenschutzes ist eine dauerhafte Aufgabe, 

welche externe Kosten verursachen wird. Beispielsweise muss bei einer technischen Änderung 

der Betriebsplattform geprüft werden, ob oder welche sicherheitsrelevanten Risiken auftreten 

werden und wie diese allenfalls minimiert werden können. Zusätzlich muss periodisch geprüft 

werden, ob NFFS eine ausreichende Robustheit gegenüber sicherheitsrelevanten Angriffen auf-

weist. Ein sehr wichtiger Aspekt ist die regelmässige Sensibilisierung der Anwenderinnen und 

Anwender für die Sicherheitsaspekte beim Arbeiten mit NFFS. Bei der Weiterentwicklung von 

NFFS muss jeweils geprüft werden, ob damit wesentliche Änderungen bei der Informationssi-

cherheit oder beim Datenschutz verbunden sind. Sollte dies der Fall sein, muss das Konzept für 

Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS-Konzept) für NFFS entsprechend angepasst 

werden. 
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Buchstabe d 

Der Personalaufwand für die Betriebsorganisation setzt sich zusammen aus dem Personalauf-

wand der Nutzerorganisationen, welche in der Betriebsorganisation mitwirken und dem Perso-

nalaufwand für die Wahrnehmung des Product Ownerships und des Servicemanagements, wel-

che beim Kanton (GSI) angesiedelt sind. 

Der Personalaufwand der Nutzerorganisationen, des Product Ownerships und des Servicema-

nagements für die Betriebsorganisation soll einheitlich mit 100 Franken pro Stunde abgegolten 

werden. 

Buchstabe e 

Die Sicherstellung einer einwandfreien Nutzung des Systems in beiden Amtssprachen verur-

sacht einen Übersetzungsaufwand. Dabei geht es um das System an sich, aber beispielsweise 

auch um allfällige Schulungsunterlagen. 

Buchstabe f 

Wie bereits heute muss jede Nutzerorganisation eine oder einen Super User vor Ort zur Verfü-

gung stellen, die oder der den Anwenderinnen und Anwendern als erste Ansprechstelle zur Ver-

fügung steht. Als First Level Support behebt diese Person Störungen und Probleme soweit 

möglich oder meldet diese der Supportorganisation weiter. Die Aufwände für den First Level 

Support werden von den einzelnen Nutzerorganisationen getragen. Wie unter Buchstabe b auf-

geführt, ist die Lieferantin für den Second Level Support verantwortlich. Sollte sich zeigen, dass 

eine fachliche Unterstützung der Super User im Sinne eines fachlichen Second Level Supports 

notwendig sein wird, handelt es sich hierbei um gemeinsam getragene Kosten, sinngemäss um 

Aufwände nach Buchstabe a bis e. 

Absatz 2 

Der Personalaufwand der Trägerschaften der Sozialdienste, der diesen im Rahmen der neuen, 

zentralen Betriebsorganisation entsteht, wird ihnen durch die GSI vergütet. Diese Vergütung 

kann anschliessend dem Lastenausgleich Soziales zugeführt werden (Art. 32d Abs. 1 Bst. a i. 

V. m. Art. 23h Abs. 1 Bst. d und Art. 23i Abs. 1). 

Artikel 23i Finanzierung der Betriebskosten 

Absatz 1 

Die Betriebskosten sollen mit Ausnahme der Aufwände für den First Level Support gemäss Ver-

teilschlüssel auf die einzelnen Kostenträger verteilt werden, da sie im Interesse alle Nutzerorga-

nisation erbracht werden. Die Aufwände für den First Level Support werden von den einzelnen 

Nutzerorganisationen getragen, da diese die Nutzniesser dieser Leistungen sind.  

Zur Herleitung der Prozentzahlen: 

Die IT-Betriebskosten der Fallführungssysteme in der Sozialhilfe, der Arbeitsintegration und im 

Kindes- und Erwachsenenschutz werden heute je nach Anwendungsbereich unterschiedlich fi-

nanziert. 

Während diese Kosten im behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz vollum-

fänglich durch den Kanton finanziert werden, werden sie im Bereich der Arbeitsintegration je 

hälftig vom Kanton und den Gemeinden getragen. Mit der Einführung von NFFS soll sich an die-

sem Prinzip nichts ändern. 
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Im einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutz und in der Sozialhilfe werden diese Kos-

ten heute von den Gemeinden getragen. An diesen Kosten soll sich der Kanton zukünftig betei-

ligen. 

Die folgende Grafik zeigt mit der grünen und blauen Färbung, für welche Bereiche die IT-Be-

triebskosten zukünftig von wem getragen werden: 

 

Abbildung 1: Finanzierung der Fallführungssysteme in den Anwendungsbereichen 

Ergänzend sind darin auch die heutige Anzahl Anwenderinnen und Anwender der Fallführungs-

systeme sowie die heutigen jährlichen IT-Betriebskosten ersichtlich. 

In der folgenden Tabelle werden die Fallzahlen und die administrativen Fallkosten für das Jahr 

2021 aufgeführt. Unter administrativen Fallkosten verstehen wir die ausgerichteten Fallpauscha-

len. Im Bereich Arbeitsintegration werden heute keine Fallpauschalen ausgerichtet. Die entspre-

chenden Zahlen basieren auf Schätzungen des AIS. 

Bereich Anzahl Fälle Anteil Admin. Fallkosten 

(Mio. CHF) 

Anteil 

KES (behördlich angeordnet) 24’000 32% 64 43,5% 

KES (einvernehmlich) und Sozialhilfe 47’300 63% 80 54,4% 

Arbeitsintegration 3’500 5% 3 2,1% 

Total 74’800 100% 147 100% 

Tabelle 1: Fallzahlen und administrative Fallkosten 2021 

Für die Aufteilung der IT-Betriebskosten wurde in einem ersten Schritt der Anteil festgelegt, der 

im behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz anfällt. In einem zweiten Schritt 

wurde für die anderen Anwendungsbereiche, die zukünftig gemeinsam vom Kanton, resp. von 

der GSI, und den Gemeinden finanziert werden sollen, ein Verteilschlüssel erarbeitet. 
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1. Behördlich angeordneter Kindes- und Erwachsenenschutz 

Im behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz werden heute 

- auf Kantonsebene das Fallführungssystem der KESB und 

- auf Gemeindeebene die Fallführungssysteme bei den Sozialdiensten 

eingesetzt. Das Fallführungssystem der KESB wird durch den Kanton betrieben und finanziert. 

Die IT-Betriebskosten der Fallführungssysteme bei den Sozialdiensten werden vom Kanton 

über die Fallpauschale gemäss Verordnung über die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste 

mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und die Abgeltung der den Gemeinden anfal-

lenden Aufwendungen (ZAV)16 abgegolten. Mit der Einführung von NFFS werden zukünftig die 

KESB und die Sozialdienste dasselbe System nutzen. 

Festlegung des Anteils der IT-Betriebskosten der KESB: 

Die zukünftigen IT-Betriebskosten der KESB werden einerseits anhand der Anzahl Anwenderin-

nen und Anwender sowie an der Komplexität der zukünftigen Nutzung festgelegt. 

Der Anteil der Anwenderinnen und Anwender beträgt rund 11 Prozent. Die Funktionalität, die 

NFFS für die KESB bereitstellen muss, ist weit weniger komplex als die Funktionalität, welche 

die Sozialdienste für die Fallführung benötigen. Dies zeigt sich unter anderem auch an der An-

zahl der Use Cases, die für die KESB (=13) und für die Sozialdienste (=54) identifiziert wurden. 

Dieser Sachverhalt widerspiegelt sich auch in den heutigen Betriebskosten. So machen die 

heutigen IT-Betriebskosten bei der KESB lediglich 5 Prozent an den gesamten Betriebskosten 

aus. 

Aufgrund dieser Ausgangslage soll der zukünftige Betriebskostenanteil der KESB auch zukünf-

tig auf 5 Prozent der gesamten IT-Betriebskosten festgelegt werden. 

Festlegung des Anteils der IT-Betriebskosten im behördlich angeordneten Kindes- und Erwach-

senenschutzes bei den Sozialdiensten: 

Nach Abzug des Anteils der KESB sollen die restlichen 95 Prozent der IT-Betriebskosten an-

hand der Anzahl Fälle aufgeteilt werden. 

Dies bedeutet, dass der weiterhin vom Kanton getragene Anteil der IT-Betriebskosten im be-

hördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutzes bei den Sozialdiensten 32 Prozent 

beträgt, während der Anteil der IT-Betriebskosten für den einvernehmlichen Kindes- und Er-

wachsenenschutz, die Sozialhilfe und die Arbeitsintegration mit einem Anteil von 68 Prozent be-

messen wird. 

Auf dieser Basis ergibt sich der folgenden Verteilschlüssel: 

1. Anteil KESB 5,0 % 

2. Anteil behördlich angeordneter KES bei den Sozialdiensten 30,5 % (= 32% von 

95 %) 

3. Anteil einvernehmlicher KES, Sozialhilfe und Arbeitsintegration 64,5 % (= 68% von 

95 %) 

Total 100,0 % 

 
 
16

 Verordnung vom 19. September 2012 über die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und die 

Abgeltung der den Gemeinden anfallenden Aufwendungen (ZAV; BSG 213.318) 
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2 Einvernehmlicher Kindes- und Erwachsenenschutz, Sozialhilfe und Arbeitsin-

tegration 

Wie oben aufgezeigt, beträgt der Anteil an den IT-Betriebskosten im einvernehmlichen Kindes- 

und Erwachsenenschutz, der Sozialhilfe und der Arbeitsintegration 64,5 Prozent der Gesamt-

kosten. 

Die IT-Betriebskosten im Bereich Arbeitsintegration werden über den Lastenausgleich Soziales 

und damit zu 50 Prozent vom Kanton und zu 50 Prozent von den Gemeinden getragen. Diese 

Verteilung soll gemäss diesem Prinzip weitergeführt werden. 

Für die IT-Betriebskosten im einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutz und der Sozial-

hilfe soll neu der gleiche Verteiler angewendet werden, womit der Kanton und die Gemeinden je 

50 Prozent übernehmen würden. Diese Kosten werden dem Lastenausgleich zugeführt. Der 

Gemeindeanteil würde demzufolge gemäss dem üblichen Schlüssel des Lastenausgleichs auf 

die einzelnen Gemeinden verteilt. 

Fazit für die Finanzierung der Betriebskosten 

Aufgrund der obigen Ausführungen werden die IT-Betriebskosten von NFFS wie folgt getragen: 

 Kanton DIJ: 35,50 Prozent 

 Kanton GSI: 32,25 Prozent 

 Gemeinden: 32,25 Prozent 

Der Kantonsbeitrag im behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz und in der 

Familienpflege wird heute als Teil der Fallpauschale gemäss ZAV und der Verordnung über die 

Aufsicht über stationäre Einrichtungen und ambulante Leistungen für Kinder (ALKV)17 ausge-

richtet. Neu würden die effektiven IT-Betriebskosten in diesem Bereich gemäss obigem Schlüs-

sel direkt von Kanton übernommen. 

Die oben ausgewiesenen Kosten der GSI und der Gemeinden von insgesamt 64,5 Prozent wer-

den von der GSI getragen und anschliessend dem Lastenausgleich Soziales zugeführt (gemäss 

Art. 32d Abs. 1 Bst. a SHV). Im Vortrag zum Grossratsbeschluss zum Objektkredit NFFS vom 

30. November 2023 wurde kommuniziert, dass 67,75 Prozent der Betriebskosten dem Lasten-

ausgleich zugeführt werden, weil damals irrtümlich davon ausgegangen wurde, dass der ge-

samte Kantonsanteil von 67,75 Prozent in den Lastenausgleich fliesst und nachträglich die Kos-

tentragung der DIJ abgezogen wird. 

Der so festgelegte Verteilschlüssel wird regelmässig durch das Führungsgremium der Betriebs-

organisation überprüft. Bei Bedarf wird er vom Regierungsrat mittels Verordnungsänderung an-

gepasst. 

Absatz 2 

Mögliche Drittbenutzer könnten die Burgergemeinden im Kanton Bern oder Organisationen sein, 

welche Aufgaben im Auftrag der Sozialdienste ausüben. 

  

 
 
17

 Verordnung vom 23. Juni 2021 über die Aufsicht über stationäre Einrichtungen und ambulante Leistungen für Kinder (ALKV; BSG 213.319.2) 
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Absatz 3 

Diejenigen Leistungen, die ausschliesslich für die eigene Organisation erbracht werden, sollen 

von dieser Organisation selbst getragen werden. Dies betrifft insbesondere den Anwendersup-

port vor Ort (= First Level Support), der durch die Super User für ihre eigene Organisation er-

bracht wird. 

Artikel 23k Weiterentwicklungskosten 

Absatz 1 

Eine verursacherspezifische Verteilung der Weiterentwicklungskosten meint, dass die Kosten 

von denjenigen Nutzerorganisationen getragen werden sollen, die von den Anpassungen oder 

Verbesserungen des Fallführungssystems profitieren. Voraussetzung für eine Weiterentwick-

lung ist stets, dass die zuständigen Stellen die entsprechenden Gelder bewilligt haben. 

Buchstabe a 

Werden Funktionen des Fallführungssystems für die Sozialhilfe, den einvernehmlichen Kindes- 

und Erwachsenenschutz, die Alimentenhilfe oder für die Arbeitsintegration verbessert oder neu 

bereitgestellt, werden die dabei entstehenden Kosten von der GSI finanziert und dem Lasten-

ausgleich Soziales zugeführt und daher je hälftig von der GSI und den Gemeinden getragen.  

Buchstabe b 

Werden Funktionen des Fallführungssystems für den Vollzug des behördlich angeordneten Kin-

des- und Erwachsenenschutzes (ZGB18/KESG), des Sterilisationsgesetzes19 oder für Leistun-

gen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf mit Ausnahme des einvernehmlichen 

Kindesschutzes verbessert oder neu bereitgestellt, werden die dabei entstehenden Kosten 

durch die DIJ getragen. 

Buchstabe c 

Werden Funktionen des Fallführungssystems für einzelne Nutzerorganisationen verbessert oder 

neu bereitgestellt, müssen die dabei entstehenden Kosten durch diese Nutzerorganisationen 

selbst getragen werden. 

Absatz 2 

Anpassungen, Verbesserungen und Erweiterungen, welche unabhängig von den zu bearbeiten-

den Aufgabengebieten allen Nutzerorganisation gleichermassen dienen, werden nach demsel-

ben Schlüssel aufgeteilt wie die Betriebskosten (siehe dazu auch Art. 23i). Dies sind beispiels-

weise Features zur Verbesserung der Bedienbarkeit, Funktionen zur Verwaltung der Pendenzen 

oder zur Ablage von Dokumenten. 

Abschnitt 4.1  Aufwand des Kantons 

Artikel 32d Anrechenbare Aufwendungen 

Vorbemerkung 

Der Kostenanteil, der von der GSI finanziert wird und gemeinsam von Kanton und Gemeinden 

getragen werden soll, kann dem Lastenausgleich Soziales zugeführt werden. Eine Abrechnung 

 
 
18

 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) 
19

 Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über Voraussetzungen und Verfahren bei Sterilisationen (Sterilisationsgesetz; SR 211.111.1)  
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via Lastenausgleich ist gestützt auf Artikel 79 Absatz 1 Buchstabe f SHG möglich, da es sich bei 

NFFS um ein festgelegtes Fallführungssystem im Sinne dieser Norm handelt (vgl. Art. 23e Abs. 

2). 

Artikel 80 Absatz 1 Buchstabe k SHG ist vorliegend nicht relevant, da die GSI die einzigen Kos-

ten, die auf kommunaler Ebene entstehen und lastenausgleichsberechtigt sein sollen, den Trä-

gerschaften der Sozialdienste vergütet (vgl. Art. 23k Abs. 2). 

Buchstabe a 

Die von der GSI getragenen Kosten nach Artikel 23i Absatz 1 beinhalten die Betriebskosten, die 

in den Bereichen der Sozialhilfe des einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes, der 

Alimentenhilfe und der Arbeitsintegration anfallen. 

Die Kosten für den behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz werden vollum-

fänglich von der DIJ getragen und fliessen daher nicht in den Lastenausgleich Soziales. 

Buchstabe b 

Die Kosten nach Artikel 23k Absatz 1 Buchstabe a beinhalten die Weiterentwicklungskosten, die 

in den Bereichen der Sozialhilfe, des einvernehmlichen Kindes- und Erwachsenenschutzes, der 

Alimentenhilfe und der Arbeitsintegration anfallen. 

Die Kosten, die nach Artikel 23k Absatz 1 Buchstabe b von der DIJ getragen werden, nament-

lich die Weiterentwicklungskosten für den behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenen-

schutz, werden vollumfänglich von der DIJ getragen und fliessen nicht in den Lastenausgleich 

Soziales. 

Buchstabe c 

Weiterentwicklungen allgemeiner Art, welche Verbesserungen über alle Nutzungsbereiche brin-

gen, wie beispielsweise neue Grundfunktionalitäten für die Konfiguration von Oberflächen, Aus-

wertungen, Workflows etc. werden im festgelegten Verteilschlüssel von der GSI getragen und 

dem Lastenausgleich zugeführt. 

Artikel 34d Pauschale für die wirtschaftliche Hilfe 

In Absatz 5 wird lediglich die Einführung, sprich die vollständige Nennung des KFSG gelöscht, 

da dieses Gesetz neu bereits in Artikel 23k erstmals genannt und eingeführt wird. 

T10 Übergangsbestimmungen der Änderung vom 22. Oktober 2025 

Artikel T10-1 Fallführungssystem 

Absatz 1 

Das festgelegte Fallführungssystem soll nach Abschluss der Einführungsphase nach Artikel 

T10-2 Absatz 1 flächendeckend im Einsatz stehen. Vorbehalten bleibt einzig eine spätere Ein-

führung nach Artikel T10-3. 

Absatz 2 

Sollte es beispielsweise zu unerwarteten Kapazitätsengässen kommen, sodass eine Träger-

schaft eines Sozialdienstes seine Daten und Dossiers nicht migrieren kann, obwohl sie die er-

forderlichen Vorbereitungshandlungen rechtzeitig vorgenommen hat, so wäre es nicht sachge-

recht, wenn das Fallführungssystem mitfinanziert werden müsste, obwohl es ohne eigenes Ver-

schulden nicht genutzt werden kann. 
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Falls die Migration dagegen nicht möglich war, weil die Trägerschaft des Sozialdienstes seine 

Verpflichtungen in den Vorbereitungsarbeiten nur ungenügend wahrgenommen hat, muss sie 

sich an den Betriebskosten von NFFS beteiligen, auch wenn die Migration in der Einführungs-

phase nicht möglich war. 

Da in Fällen nach Artikel T10-3 keine Absicht bestand, das Fallführungssystem bis zum Ende 

der Einführungsphase einzuführen und demgemäss auch die erforderlichen Vorbereitungshand-

lungen nicht vorgenommen werden, fällt diesbezüglich eine Anwendung von Artikel T10-1 Ab-

satz 2 und 3 ausser Betracht. 

Absatz 3 

In Fällen nach Absatz 2 beteiligt sich der Kanton unverändert an den Kosten für die Datenberei-

nigung und -bereitstellung (vgl. Art. T10-2 Abs. 3). Liegt die verspätete Einführung dagegen im 

Verschulden der entsprechenden Trägerschaft, entfällt die Beteiligung, soweit sie nicht bereits 

geleistet wurde. 

Artikel T10-2 Einführung des festgelegten Fallführungssystems 

Absatz 1 

Die Einführungsphase dauert bis Ende des Jahres, in welchem mindestens 15 Sozialdienste 

das Fallführungssystem während mindestens drei Jahren verwendet haben. Ab dem Tag da-

nach müssen grundsätzlich alle Sozialdienste NFFS verwenden (vgl. Art. T10-1 Abs. 1). 

Absatz 2 

Die Migration wird durch das Programm NFFS geplant und unter Mitverantwortung der Träger-

schaften der Sozialdienste vorbereitet. Gestützt auf die Anmeldungen der Trägerschaften der 

Sozialdienste für einen Migrationstermin legt das AIS die Migrationsplanung verbindlich fest. 

Absatz 3 

Für die Migrations- und Einführungsprojekte während der Einführungsphase sind die Träger-

schaften der Sozialdienste verantwortlich. Die dabei anfallenden Kosten werden gemeinsam 

vom Kanton und den Gemeinden getragen. Der Kanton stellt für alle Migrations- und Einfüh-

rungsprojekte auf eigene Kosten eine Projektleiterin oder einen Projektleiter zur Verfügung, 

plant und koordiniert die Einführungs- und Migrationsprojekte und stellt sicher, dass die korrekt 

angelieferten Daten und Dokumente ins NFFS übernommen werden. Die Kosten für die Bereit-

stellung der zu migrierenden Daten und Dokumente müssen von den Trägerschaften der Sozial-

dienste übernommen werden. Der Kanton beteiligt sich an diesen Kosten mit 1.8 Millionen Fran-

ken, welche anteilsmässig entsprechend des Verteilschlüssels des Lastenausgleiches Soziales 

verteilt wird. Dieser kantonale Aufwand wird über den voran erwähnten Objektkredit für NFFS 

finanziert. 

Artikel T10-3 Gesuch um spätere Einführung des Fallführungssystems 

Absatz 1 

Diese Norm betrifft nach aktuellem Wissensstand einzig die Stadt Bern und deren Fallführungs-

system Citysoftnet. Eine längerfristige Nutzung dieses Systems parallel zu NFFS fällt nicht in 

Betracht. Der Kanton wollte immer ein System einführen, das für alle Gemeinden verpflichtend 

ist. Eine solche Koexistenz wäre auch aus Kostengründen nicht sinnvoll, da zwei Systeme un-

terhalten werden müssten und es zudem schwierig wäre, die durchgehende Funktionsfähigkeit 

der erforderlichen Schnittstellen sicherzustellen. Ciysoftnet soll aber solange genutzt werden 

können, bis die entsprechenden Investitionen amortisiert sind.  
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Ein Antrag, NFFS später als nach Abschluss der Einführungsphase einzuführen, muss von der 

Trägerschaft des Sozialdienstes bis spätestens am 30. Juni 2026 beim AIS eingereicht werden. 

Absatz 2 

Wird ein Antrag nach Absatz 1 bewilligt, muss von der Trägerschaft des Sozialdienstes auf ei-

gene Kosten sichergestellt werden, dass dem Kanton alle erforderlichen Steuerungs- und Ab-

rechnungsdaten digital über Schnittstellen geliefert oder zugänglich gemacht werden. Die Spe-

zifikationen für diese Schnittstelle werden von der GSI vorgegeben und müssen im bestehen-

den Fallführungssystem korrekt umgesetzt werden. Die dabei entstehenden Kosten müssen von 

der Trägerschaft des Sozialdienstes vollumfänglich selbst getragen werden. Auch müssen die 

Kosten für den Betrieb des eigenen Fallführungssystems und für die nachträgliche Migration 

und Einführung auf das NFFS von der Trägerschaft allein getragen werden. Da zudem weder 

dem Kanton noch den übrigen Gemeinden ein finanzieller Nachteil entstehen soll, muss das 

festgelegte Fallführungssystem ab dem Tag nach Abschluss der Einführungsphase im Rahmen 

des Lastenausgleichs mitfinanziert werden, obwohl es noch nicht verwendet wird. 

Artikel T10-4 Anwendbarkeit von Artikel 23h, 23i, 23k und 32d 

Ziel ist es, dass das festgelegte Fallführungssystem nach Abschluss der Einführungsphase flä-

chendeckend bei allen Nutzerorganisationen im Einsatz steht. Ab diesem Zeitpunkt soll die Fi-

nanzierung von NFFS entsprechend der neuen Rechtsgrundlagen (23h, 23i, 23k und 32d) erfol-

gen. Bis dahin erfolgen insbesondere die Einführung, der Betrieb und die Finanzierung von 

NFFS im Rahmen des Programms NFFS. 

Die Finanzierung nach Artikel 23h, 23i, 23k und Artikel 32d soll deshalb erst im Anschluss an 

die Einführungsphase zur Anwendung kommen. 

Die Einführungsphase zeichnet sich dadurch aus, dass der Betrieb von NFFS inklusive Wartung 

und Support für diejenigen Nutzerorganisationen gewährleistet werden muss, welche NFFS be-

reits produktiv nutzen, während gleichzeitig laufend weitere Nutzerorganisationen auf NFFS 

migrieren. Unabhängig von der Anzahl der Nutzenden fallen in dieser Phase bereits Kosten an, 

wie sie im Normalbetrieb anfallen werden. 

Die Betriebskosten während der Einführungsphase werden vollumfänglich durch den Kanton 

übernommen. Diese Kosten werden mit dem vorliegenden Erlass nicht geregelt, sondern unter-

liegen einem separaten Objektkredit, den der Grosse Rat im November 2023 bewilligt hat.  

Während der Einführungsphase wird bereits eine Betriebsorganisation installiert werden, die 

sukzessive Aufgaben von der Programmorganisation übernehmen wird. Dafür ist ein Prozess in 

drei Phasen vorgesehen: Die Aufbauphase dauert bis Ende der Pilotphase. Das Führungsgre-

mium verantwortet in dieser Phase die vollständige personelle Besetzung der Betriebsorganisa-

tion, die Aktivierung der Betriebsprozesse und die Entscheide zu Vorgaben. In der folgenden 

Reifephase werden die Betriebsprozesse optimiert und ausgebaut. In dieser Phase übernimmt 

das Führungsgremium weitere Aufgaben und Verantwortlichkeiten aus der Programmorganisa-

tion, insbesondere die Verantwortung für die Weiterentwicklungsroadmap. Im letzten Jahr der 

Einführungsphase werden sämtliche noch weiterführende Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

von der Programm- auf die Betriebsorganisation übertragen. 
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Artikel T10-5 Ausgleich der Lastenverschiebung 

Im Bereich der Sozialhilfe sind die Gemeinden für den Vollzug der individuellen Sozialhilfe zu-

ständig (Art. 15 SHG). Sie tragen die Kosten für die jeweiligen Fallführungssysteme und können 

diese heute nicht über den Lastenausgleich Soziales abrechnen. 

Mit der vorliegenden Verordnungsänderung werden die Trägerschaften der Sozialdienste ver-

pflichtet, das vom AIS festgelegte Fallführungssystem zu verwenden und die entsprechenden 

Aufwendungen können dem Lastenausgleich Soziales zugeführt werden. Diese Aufwendungen 

werden somit neu zur Hälfte vom Kanton finanziert, woraus sich eine Lastenverschiebung 

ergibt, die nach Artikel 29b des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)20 zu 

verrechnen ist. 

Gemäss einer Erhebung aus dem Jahr 2019 entstehen bei den Gemeinden betreffend die Fall-

führungssysteme Kosten von insgesamt rund 6 Millionen Franken pro Jahr. Davon fallen rund 

4.176 Millionen Franken (69,5% von 6 Millionen Franken) für den Vollzug des SHG und des ein-

vernehmlichen Kindesschutzes an. Folglich ergäbe sich eine jährlich zu verrechnende Lasten-

verschiebung von CHF 2.09 Mio. (= 50% von 4,176 Mio. Franken). 

Bei der Anwendung von Artikel 29b FILAG ist aber auch dem Umstand Rechnung zu tragen, 

dass NFFS gleichzeitig neu auch für die Wahrnehmung von Kantonsaufgaben genutzt werden 

wird, wie beispielsweise für die Erhebung und Auswertung der notwendigen Statistiken zur kan-

tonsweiten Steuerung der Sozialhilfe, wie sie in der Motion 150-2019 Mühlheim vom Grossen 

Rat gefordert und vom Regierungsrat mit der Umsetzung von NFFS in Aussicht gestellt wurde. 

NFFS wird zudem auch ein unerlässliches Werkzeug für die FASR sein, um die Überprüfungs-

aufgaben nach Artikel 102 ff. SHG mit den verfügbaren personellen Ressourcen bewältigen zu 

können. In Abwägung dieses geteilten Nutzens von NFFS und unter der Prämisse, dass sowohl 

der Kanton wie auch die Gemeinden von den erwarteten Einsparungen gegenüber den heutigen 

Betriebskosten profitieren werden, hat man sich auf den Betrag von CHF 1.0 Mio. geeinigt. An-

gesichts des Umstandes, dass der Kanton die gesamten Kosten für NFFS während der Einfüh-

rungsphase (vgl. GRB vom 30. November 2023; 2022.GSI.2727) übernimmt und ferner auch die 

Kosten für die Überprüfungstätigkeit der FASR zugunsten der Gemeinden vollumfänglich trägt, 

kommt er den Gemeinden damit sehr entgegen. 

3.2 Kantonale Krankenversicherungsverordnung (KKVV) 

Artikel 19 Gemeinden  

1. Zur-Verfügung-Stellung von Daten 

Die zuständigen Stellen der Gemeinden sind verpflichtet, dem ASV alle zur Durchführung der 

Prämienverbilligung notwendigen Daten über die Personen, die Leistungen der Sozialhilfe be-

ziehen, kostenlos zur Verfügung zu stellen (Art. 19 Abs. 1 KKVV). Sie melden diese Daten 

heute in elektronischer Form über eine vom ASV zur Verfügung gestellte Plattform. Neu sollen 

diese Meldungen über NFFS erfolgen. Absatz 2 ist entsprechend anzupassen und Absatz 3 zu 

löschen. 

Artikel 19a 2. Abrechnung 

 
 
20

 Gesetz vom 27. November 2000 über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG; BSG 631.1) 
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Neu sind die zuständigen Stellen der Gemeinden in Artikel 19 Absatz 2 KKVV verpflichtet, be-

stimmte Daten «bekanntzugeben». Daher soll auch in Absatz 1 dieser Begriff verwendet wer-

den. 

Artikel 19c Trägerschaften nach Artikel 10 Absatz 1 SAFG 

Infolge der Aufhebung von Artikel 19 Absatz 3 KKVV ist der Verweis auf diese Bestimmung in 

Absatz 2 zu löschen.  

Redaktionelle Anpassungen in der französischen Fassung 

Im Rahmen der vorliegenden Teilrevision sind in der französischen Fassung auch rein redaktio-

nelle Anpassungen vorgenommen worden, die inhaltlich keine Änderungen darstellen. Dies be-

trifft Artikel 11, Artikel 17a und Artikel 19 Absatz 1 KKVV.  

4. Finanzielle Auswirkungen 

4.1 Aufwände und Kosten für die Migration und Einführung 

Die Aufwände und Kosten für die Migration und Einführung werden durch den Kanton und die 

Gemeinden gemeinsam finanziert. 

Mit der Genehmigung des Objektkredites NFFS hat der Grosse Rat in der Wintersession 2023 

den kantonsseitig anfallenden Kosten für die Migration und Einführung von NFFS im geschätz-

ten Umfang von 19,28 Millionen Franken bereits zugestimmt. Die pauschale Kantonsabgeltung 

nach Artikel T10-2 Absatz 3 wird demgemäss über den Objektkredit NFFS finanziert. Wann die 

am 1. Januar 2026 beginnende Einführungsphase abgeschlossen sein wird, kann zum jetzigen 

Zeitpunkt nicht bestimmt werden. Sie ist erst abgeschlossen, wenn NFFS von mindestens 15 

Sozialdiensten während 3 Jahren verwendet worden ist. Es bleibt damit offen, ob die vorhande-

nen Mittel aus dem Objektkredit ausreichen werden, um die Kosten während der Einführungs-

phase zu decken, oder ob zu gegebener Zeit beim Grossen Rat ein Nachkredit beantragt wer-

den muss. 

Die bei den Gemeinden anfallenden personellen Aufwände und externen Kosten für die Migra-

tion der Daten und Dossiers sind je nach Grösse und Ausgangslage der einzelnen Sozialdienste 

unterschiedlich hoch. Entscheidend für die Höhe dieser personellen Aufwände und Kosten ist 

die Komplexität der Migration. Die folgende Tabelle zeigt eine Schätzung der Migrationsauf-

wände bei den Sozialdiensten in Abhängigkeit der Migrationskomplexität. 

Migrationskomplexität Bereinigungs- 

aufwand in h 

Externe Kosten in CHF Anzahl Sozialdienste 

gering 300 10'000.- 13 

mittel 700 30'000.- 46 

hoch 2’500 100'000.- 7 

Tabelle 2: Geschätzter Migrationsaufwand bei den Sozialdiensten 
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Insgesamt entstehen dadurch bei den Gemeinden Aufwände im geschätzten Umfang von 

54’000 Stunden und externe Kosten im Umfang von rund 2,5 Millionen Franken. Werden die 

personellen Aufwände mit 100 Franken pro Stunde monetär bewertet, entstehen gemeindeseitig 

geschätzte Kosten im Umfang von insgesamt 7,9 Millionen Franken. Wie oben zum Artikel T10-

2 Absatz 3 ausgeführt, beteiligt sich der Kanton mit einer Pauschalen von 1,8 Millionen Franken 

an diesen Aufwänden. Dieser Kantonsbeitrag an die Aufwendungen der Gemeinden wird über 

den voran erwähnten Objektkredit NFFS finanziert. Dementsprechend fallen für die Gemeinden 

noch geschätzte Kosten im Umfang von 6,1 Millionen Franken an. 

Diese Schätzungen gelten als Richtwerte für die Planung und können je nach Situation des je-

weiligen Sozialdienstes tiefer oder höher liegen. Im Verlaufe des Migrationsverfahrens entsteht 

zudem eine Routine für gleichartige Prozesse und Arbeiten. Der durchschnittliche Migrations-

aufwand pro Sozialdienst wird sich daher im Laufe der Einführungsphase tendenziell verringern, 

was in der obigen Schätzung nicht berücksichtigt wurde. 

4.2 Betriebskosten 

Die heutigen Betriebskosten der Fallführungssysteme, die bei den zukünftigen Nutzerorganisa-

tion im Einsatz sind, belaufen sich auf rund 6,5 Millionen Franken pro Jahr. Rund 6,0 Millionen 

Franken betragen die Betriebskosten der Fallführungssysteme bei den Sozialdiensten. Die Ge-

meinden tragen diese Infrastrukturkosten bis anhin ohne Kostenbeteiligung durch die GSI. 

Da sich die GSI zukünftig auch an den IT-Betriebskosten in den Bereichen des einvernehmli-

chen Kindes- und Erwachsenenschutzes und der Sozialhilfe beteiligt, entstehen neue Ausgaben 

für den Kanton, während die Gemeinden dadurch entlastet werden. Durch den Einsatz eines 

einzigen Fallführungssystems werden zudem die gesamten IT-Betriebskosten reduziert, wie im 

Folgenden deutlich wird. Damit wird eines der drei Hauptziele erreicht, nämlich die Einsparung 

von Infrastrukturkosten bei den Sozialdiensten. 

Die geschätzten jährlichen Betriebskosten sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt: 

Kostenart Total CHF 

Betriebskosten Betreiber 1'080'000.- 

Wartung und Support Softwarelieferantin 800'000.- 

Betriebsorganisation und ISDS 440’000.- 

First Level Support 1’780’000.- 

Total jährliche Betriebskosten (inkl. 8.1 % MwSt.) 4'100'000.- 

Tabelle 3: Schätzung der Betriebskosten NFFS ab 2029 

Ab 2029/2030 fallen voraussichtlich jährlich wiederkehrende Ausgaben im Umfang von rund 4,1 

Millionen Franken für Betrieb, Wartung und Support an. Die Aufwendungen für den First Level 

Support sollen von den jeweiligen Nutzerorganisationen getragen werden. Die restlichen Kosten 

von 2,32 Millionen Franken sollen gemäss Verteilschlüssel nach Artikel 23i und 32d von Kanton 

und Gemeinden gemeinsam getragen werden. Entsprechend fallen für die unterschiedlichen 

Kostenträger folgende Betriebskosten an: 
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DIJ:   35.5 % von CHF 2.32 Mio. = ca. CHF 820'000.- p.a. 

GSI:  32.5 % von CHF 2.32 Mio. = ca. CHF 750'000.- p.a. 

Gemeinden 32.5 % von CHF 2.32 Mio. = ca. CHF 750'000.- p.a. 

Die Ausgaben des Kantons werden dem Grossen Rat zu gegebener Zeit über die ordentlichen 

ICT-Rahmenkredite für Fachapplikationen der GSI und der DIJ zur Genehmigung unterbreitet. 

Der restliche Betrag von jährlich knapp 750'000 Franken wird den Gemeinden belastet. Die Ver-

teilung dieses Betrags auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach dem Schlüssel des Lastenaus-

gleichs Soziales. 

Bei diesen Kosten handelt es sich um Ausgaben, die heute schon als Betriebskosten für diejeni-

gen Systeme anfallen, die mit NFFS abgelöst werden. Es sind dies kantonsseitig die Fallfüh-

rungssysteme der KESB und der Partner für Arbeitsintegration sowie gemeindeseitig die Fall-

führungssysteme der Sozialdienste. 

Die anfallenden Kosten für die Weiterentwicklung gemäss Artikel 23k können derzeit nicht bezif-

fert werden. 

Im Kontext der Teilrevision der KKVV entstehen Kosten für die Anbindung von EVOK (Fach-

applikation für den Vollzug der Prämienverbilligung) an NFFS bzw. für den Aufbau der entspre-

chenden Schnittstelle. Diese belaufen sich auf schätzungsweise 70'000 Franken und gehen zu 

Lasten des Kantons. 

Im behördlich angeordneten Kindes- und Erwachsenenschutz und der Familienpflege erfolgt die 

Entschädigung der Gemeinden für die Fallführungssysteme heute als Teil  der Fallpauschalen 

nach ZAV und ALKV. Im Rahmen der Totalrevision des Sozialhilfegesetzes ist vorgesehen, 

dass in diesen Bereichen künftig auch NFFS zum Einsatz kommen soll und die effektiven IT-

Betriebskosten direkt von Kanton übernommen werden. Nach heutigen Schätzungen betragen 

die entsprechenden Kosten jährlich 700'000 Franken. 

5. Personelle und organisatorische Auswirkungen 

Heute ist jede Nutzerorganisation selbst verantwortlich für den IT-Betrieb ihres Fallführungssys-

tems. Mit der Einführung von NFFS wird eine gemeinsame Betriebsorganisation geschaffen, die 

sich aus Vertretenden aller Nutzerorganisationen zusammensetzt. 

Das Führungsgremium ist für die strategischen und operativen Führungsaufgaben zuständig. 

Künftig sind weitergehende Kompetenzen des Führungsgremiums geplant, insbesondere den 

Gemeinden verbindliche Vorgaben machen und über die Weiterentwicklung von NFFS entschei-

den zu können. Diese Kompetenzen bedürfen einer gesetzlichen Grundlage, die im Rahmen 

der SHG-Totalrevision geschaffen werden soll. Die verschiedenen Rollen, insbesondere auch 

das Führungsgremium, werden aber bereits ab 2025 besetzt, damit sie während der Pilot- und 

der Einführungsphase soweit sinnvoll im operativen Betrieb und in der Weiterentwicklung mit-

wirken können. 

Im operativen Bereich sind ein zentrales Product Ownership und Servicemanagement beim 

Kanton angesiedelt, wofür zwei neue Vollzeitstellen bei der GSI geschaffen wurden. 

Wie bereits heute muss jede Nutzerorganisation eine oder einen Super User vor Ort zur Verfü-

gung stellen, der den Anwenderinnen und Anwender als erste Ansprechstelle zur Verfügung 
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steht. Als First Level Support behebt diese Person Störungen und Probleme soweit möglich o-

der meldet diese der Supportorganisation weiter. 

Die Einführung und der Betrieb von NFFS wird kantonsintern nebst den heute bekannten Aufga-

ben in der Betriebsorganisation für das Product Ownership und das Servicemanagement wei-

tere Aufwände bei den betroffenen Direktionen und Organisationseinheiten auslösen (Support, 

ICT-Aufgaben und Aufgaben im Bereich der Fachämter), die aktuell noch nicht detailliert abge-

schätzt werden können. 

Die Änderungen in den Artikeln 19, 19a und 19c KKVV haben weder personelle noch organisa-

torische Auswirkungen. 

6. Auswirkungen auf die Gemeinden 

Die GSI stellt den Trägerschaften der Sozialdienste neu ein Fallführungssystem zur Verfügung, 

das sie zwingend verwenden müssen. Die Trägerschaften der Sozialdienste werden ihre heuti-

gen Systeme als Konsequenz ablösen. Der Kanton beteiligt sich neu an den Kosten für dieses 

Fallführungssystem. Die Gemeinden verlieren dadurch die Autonomie für die Wahl eines eige-

nen Fallführungssystems, werden aber in den Betriebsaufgaben und den Betriebskosten – auch 

unter Berücksichtigung von Artikel T10-5 – entlastet. Gleichzeitig können alle Gemeinden 

gleichermassen von einem grossen Digitalisierungsschritt profitieren, den insbesondere die klei-

neren und die mittleren Gemeinden nicht im Alleingang stemmen könnten. 

Heute müssen die zuständigen Stellen der Gemeinden alle für den Vollzug der Prämienverbilli-

gung notwendigen Daten über die Personen, die Leistungen der Sozialhilfe beziehen, über eine 

vom ASV zur Verfügung gestellte Plattform melden. Mit NFFS müssen diese Stellen die Mel-

dungen an das ASV nicht mehr separat erfassen. Dadurch wird ihr administrativer Aufwand in-

folge der Anpassung der KKVV etwas reduziert. 

7. Ergebnis der Konsultation 

Im Rahmen der Konsultation wurden folgende Hauptforderungen eingebracht: 

Einführungsfristen 

Die BKSE und zahlreiche Gemeinden befürchten, dass die die geplanten Einführungstermine 

nicht eingehalten werden können. Sie plädieren zudem insbesondere dafür, dass die Stadt Bern 

ihr System Citysoftnet länger nutzen darf und NFFS daher erst später einführen muss. Begrün-

det wird die Forderung damit, dass Citysoftnet als Szenario B bereitgehalten werden soll, falls 

sich zeigen sollte, dass NFFS nicht tauglich ist. 

Die Verpflichtung zur Nutzung von NFFS soll grundsätzlich ab Ende der Einführungsphase gel-

ten (vorbehältlich Art. T10-3). Dieser Zeitpunkt wird aber nicht mehr fix terminiert werden, viel-

mehr soll die Einführungsphase am Ende des Jahres enden, in welchem mindestens 15 Sozial-

dienste das Fallführungssystem während mindestens drei Jahren verwendet haben. Artikel T10-

2 sieht weiterhin die Möglichkeit einer späteren Einführung vor, letztere muss aber spätestens 

zwei Jahre nach Ablauf der Einführungsphase erfolgen. 

Im Notfall auf Citysoftnet zu wechseln, ist aus beschaffungsrechtlichen Gründen nicht möglich. 

NFFS wird im Rahmen der Pilotphase in einer tauglichen Version bereitgestellt und anschlies-

send laufend optimiert werden. Sollte dies während der Einführungsphase nicht gelingen, würde 
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auf die weitere Einführung verzichtet und die Gemeinden müssten wie heute ihre Fallführungs-

systeme selbst beschaffen und betreiben. Dabei wären die gesetzlichen Vorgaben zu den Da-

tenlieferungen durch die Gemeinden zu gewährleisten. 

Kosten während der Einführungsphase 

Die BKSE und eine Vielzahl von Gemeinden, jedoch nicht der VBG, verlangen eine höhere fi-

nanzielle Beteiligung des Kantons an den Kosten für die Vorbereitung der Migration, die Migra-

tion an sich und die anschliessenden organisationalen und prozessualen Anpassungen, die bei 

den Sozialdiensten anfallen werden. 

Die Beschaffung und der Betrieb der Fallführungssysteme der Sozialdienste ist grundsätzlich 

Sache der Gemeinden und die entsprechenden Kosten müssen durch sie getragen werden. Mit 

NFFS übernimmt der Kanton einen Grossteil der Investitions- und Betriebskosten. Entfiele die 

kantonale Beschaffung von NFFS, müsste ein Grossteil der Gemeinden in naher Zukunft ein ei-

genes Beschaffungsprojekt mit einer öffentlichen Ausschreibung durchführen, was äusserst 

komplex und finanziell sehr aufwändig wäre.  Der finanzielle Rahmen ist mit der Genehmigung 

des Objektkredites NFFS vom Grossen Rat beschlossen worden. Es besteht somit momentan 

kein darüberhinausgehender Spielraum, um neue Finanzierungen einzuführen.  

Geprüft werden soll der Vorschlag der Gemeinde Herzogenbuchsee, einen Personalpool zu 

schaffen, der die Sozialdienste während der Einführungsphase unterstützt. Diese Idee wird im 

Rahmen der Pilotphase weiterverfolgt. Eine allfällige Lösung wäre für die anschliessenden Ein-

führung vorzusehen. 

Eine Überprüfung der Fallpauschalen dieser Verordnung wird im Übrigen erfolgen, jedoch nicht 

im Rahmen dieser Teilrevision. 

Evaluation 

Die BKSE fordert, dass eine Evaluation von NFFS durchgeführt werden soll. Dieser Forderung 

haben sich zahlreichen Gemeinden angeschlossen. 

Eine Evaluation des Systems zu einem bestimmten Zeitpunkt ist nicht vorgesehen. NFFS wurde 

und wird unter Einbezug der Sozialdienste evaluiert, ausgewählt, spezifiziert und realisiert. Im 

Rahmen des Programms NFFS werden die Weiterentwicklungen laufend analysiert sowie bei 

Bedarf Anpassungen vorgenommen. Sollte sich herausstellen, dass das so entstandene Sys-

tem NFFS noch nicht praxistauglich ist, würde sich das spätestens in der Pilotphase zeigen und 

es würde entsprechend nachgebessert werden. In der Pilotphase ist auch der französischspra-

chige Teil des Kantons vertreten, dessen Anliegen und Bedürfnisse werden damit berücksich-

tigt. 

Nach Abschluss der Einführungsphase wird es primär Aufgabe des Führungsgremiums sein, die 

Qualität und die Weiterentwicklung von NFFS zu beaufsichtigten. 

Evaluiert werden kann nach Abschluss der Einführung hingegen, ob das Programm NFFS ziel-

führend abgewickelt und die Gelder des Kantons sinnvoll eingesetzt wurden. Das wird die Fi-

nanzkontrolle prüfen. Eine Verordnungsnorm braucht es dafür nicht. 

Mitbestimmung bei der Wahl des Fallführungssystems 

Sowohl die BKSE als auch der VBG und zahlreiche Gemeinden fordern, dass das einzuset-

zende Fallführungssystem nicht allein durch das AIS, sondern in Zusammenarbeit mit dem KJA, 

den Gemeinden und der BKSE festgelegt werden soll. 
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Dazu ist festzuhalten, dass Artikel 57k Absatz 1 SHG die entsprechende Zuständigkeit bei der 

«zuständigen Stelle der GSI» verankert, welche das AIS ist. 

Artikel 57k Absatz 2 SHG sieht dabei explizit vor, dass die Evaluation und Einführung eines ein-

heitlichen Fallführungssystems unter Einbezug der Gemeinden erfolgt. Die Gemeinden sind bei 

der Realisierung des Fallführungssystems und bei der Erarbeitung und Festlegung eines ein-

heitlichen Daten- und Steuerungsmodells also von Gesetzes wegen angemessen einzubezie-

hen (vgl. auch Vortrag SLG, S. 86, Erläuterungen zu Art. 57k SHG). Dies wurde und wird bei 

der Realisierung und Einführung von NFFS so umgesetzt.  

Des Weiteren wurden die BKSE und die Sozialdienste bei der öffentlichen Ausschreibung zur 

Beschaffung des Fallführungssystems umfassend einbezogen. Dies namentlich bei der Festle-

gung der Beurteilungskriterien und der Beurteilung der Angebote. Aufgrund der Regelung von 

Artikel 57k SHG bedarf es keiner weitergehenden Verordnungsnorm. Dass die DIJ einbezogen 

wird, soweit NFFS auch in ihrem Bereich eingesetzt werden soll, ist selbstverständlich und be-

darf ebenfalls keiner Verordnungsnorm. 

Garantie, dass NFFS funktioniert 

Die BKSE und zahlreiche Gemeinden fordern eine Garantie, dass NFFS eine effektive und effi-

ziente Fallbearbeitung, und zwar für die gesamte Diversität von Sozialdiensten im Kanton Bern, 

sicherstellt.  

Der Kanton strebt mit NFFS ein Fallführungssystem an, das für die Sozialdienste nicht nur ei-

nen finanziellen, sondern infolge hoher Praxistauglichkeit auch einen organisatorischen Mehr-

wert schaffen soll. Eine Garantie des Kantons für ein funktionierendes System in der Verord-

nung festzulegen, ist nicht zielführend und würde auch der gelebten und bis anhin erfolgreichen 

Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Rahmen des Programms NFFS widersprechen. 

Ein funktionierendes System wird von allen Akteuren erwartet und kann nicht in der alleinigen 

Verantwortung des Kantons liegen. Die Sozialdienste und die weiteren Nutzerorganisation wir-

ken bei der Ausgestaltung des Systems aktiv mit, bringen sich ein und bestimmen mit, wie das 

System gebaut wird. In diesem Sinne übernehmen auch sie Verantwortung für ein funktionieren-

des System. Für die Funktionsfähigkeit von NFFS kann nicht allein der Kanton verantwortlich 

sein, die Mitarbeit und die Inputs der weiteren involvierten Stellen sind dafür unerlässlich. 

Die bisherige Zusammenarbeit zwischen dem Kanton, den Sozialdiensten und den Gemeinden 

wird aber selbstverständlich weitergeführt und in adäquater Form auch in die Betriebsorganisa-

tion überführt. 
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